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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1994

Norm

WEG 1975 §10

Rechtssatz

Hat sich der Erbe durch Abgabe seiner - gemäß § 806 ABGB unwiderru9ichen - Erbserklärung für den Erwerb als Erbe

entschieden und erst - verspätet - nach Ausübung seines Wahlrechtes den Zuwachs gemäß § 10 Abs 1 Z 1 WEG in

Anspruch genommen, sind nach dem Einleitungssatz des § 10 Abs 1 WEG die folgenden Sonderbestimmungen nicht

anzuwenden.
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